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Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

für ein Lehramt an Grundschulen 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsbachelorstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

für ein Lehramt an Grundschulen zur Prüfungsordnung für die Lehramtsbachelorstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund vom 01. Juli 2024 (AM 23/2024, Seite 1 ff.) werden 

wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 5 wird neu gefasst: 

(5) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt an Grundschulen mit dem Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

eingeschrieben worden sind. Die Regelung des Absatze 3 bleibt hiervon unberührt. 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt an 

Grundschulen mit dem Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre eingeschriebenen 

Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 
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Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

für ein Lehramt an Grundschulen 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsmasterstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

für ein Lehramt an Grundschulen zur Prüfungsordnung für die Lehramtsmasterstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund vom 01. Juli 2024 (AM 23/2024, Seite 7 ff.) werden 

wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 5 wird neu gefasst: 

(5) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt an Grundschulen mit dem Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

eingeschrieben worden sind.  

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt an 

Grundschulen mit dem Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre eingeschriebenen 

Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 
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Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.19/2025          Seite 5 

Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

für ein Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsbachelorstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

für ein Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen zur Prüfungsordnung für die 

Lehramtsbachelorstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund vom 

01. Juli 2024 (AM 23/2024, Seite 14 ff.) werden wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 7 wird neu gefasst: 

(7) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach 

Evangelische Religionslehre eingeschrieben worden sind. Die Regelungen der Absätze 

3, 4 und 5 bleiben hiervon unberührt. 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt an 

Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach Evangelische 

Religionslehre eingeschriebenen Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 
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Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

für ein Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsmasterstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

für ein Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen zur Prüfungsordnung für die 

Lehramtsmasterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund vom 

01. Juli 2024 (AM 23/2024, Seite 20 ff.) werden wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 5 wird neu gefasst: 

(5) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach 

Evangelische Religionslehre eingeschrieben worden sind. 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt an 

Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach Evangelische 

Religionslehre eingeschriebenen Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 
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Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsbachelorstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

für ein Lehramt an für sonderpädagogische Förderung zur Prüfungsordnung für die 

Lehramtsbachelorstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund vom 

01. Juli 2024 (AM 23/2024, Seite 50 ff.) werden wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 6 wird neu gefasst: 

(6) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt für sonderpädagogische Förderung mit dem Unterrichtsfach Evangelische 

Religionslehre eingeschrieben worden sind. Die Regelung der Absätze 3 und 4 bleiben 

hiervon unberührt. 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt für 

sonderpädagogische Förderung mit dem Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

eingeschriebenen Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 
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Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsmasterstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

für ein Lehramt an für sonderpädagogische Förderung zur Prüfungsordnung für die 

Lehramtsmasterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund vom 

01. Juli 2024 (AM 23/2024, Seite 56 ff.) werden wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 5 wird neu gefasst: 

(5) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt für sonderpädagogische Förderung mit dem Unterrichtsfach Evangelische 

Religionslehre eingeschrieben worden sind. 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt für 

sonderpädagogische Förderung mit dem Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

eingeschriebenen Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 
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Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

für ein Lehramt an Grundschulen 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsbachelorstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre für 

ein Lehramt an Grundschulen zur Prüfungsordnung für die Lehramtsbachelorstudiengänge an 

der Technischen Universität Dortmund vom15. Februar 2024 (AM 5/2024, Seite 6 ff.) werden 

wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 6 wird neu gefasst: 

(6) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt an Grundschulen mit dem Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

eingeschrieben worden sind. Die Regelungen der Absätze 3 und 4 bleiben hiervon 

unberührt. 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt an 

Grundschulen mit dem Unterrichtsfach Katholische Religionslehre eingeschriebenen 

Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 
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Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

für ein Lehramt an Grundschulen 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsmasterstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre für 

ein Lehramt an Grundschulen zur Prüfungsordnung für die Lehramtsmasterstudiengänge an 

der Technischen Universität Dortmund vom 15. Februar 2024 (AM 5/2024, Seite 15 ff.) werden 

wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 5 wird neu gefasst: 

(5) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt an Grundschulen mit dem Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

eingeschrieben worden sind.  

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt an 

Grundschulen mit dem Unterrichtsfach Katholische Religionslehre eingeschriebenen 

Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 
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Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

für ein Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsbachelorstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre für 

ein Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen zur Prüfungsordnung für die 

Lehramtsbachelorstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund vom 

15. Februar 2024 (AM 5/2024, Seite 23 ff.) werden wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 8 wird neu gefasst: 

(8) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach 

Katholische Religionslehre eingeschrieben worden sind. Die Regelungen der Absätze 

3,4 und 5 bleiben hiervon unberührt. 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt an 

Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach Katholische 

Religionslehre eingeschriebenen Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 
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Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

für ein Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsmasterstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre für 

ein Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen zur Prüfungsordnung für die 

Lehramtsmasterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund vom 

15. Februar 2024 (AM 5/2024, Seite 32 ff.) werden wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 5 wird neu gefasst: 

(5) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach 

Katholische Religionslehre eingeschrieben worden sind. 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt an 

Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach Katholische 

Religionslehre eingeschriebenen Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 

  



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.19/2025          Seite 20 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsbachelorstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre für 

ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen zur Prüfungsordnung für die 

Lehramtsbachelorstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund vom 

15. Februar 2024 (AM 5/2024, Seite 39 ff.) werden wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 6 wird neu gefasst: 

(6) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach Katholische 

Religionslehre eingeschrieben worden sind. Die Regelung des Absatzes 3 bleibt hiervon 

unberührt. 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt an 

Gymnasien und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

eingeschriebenen Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 
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Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsmasterstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre für 

ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen zur Prüfungsordnung für die 

Lehramtsmasterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund vom 

15. Februar 2024 (AM 5/2024, Seite 50 ff.) werden wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 5 wird neu gefasst: 

(5) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach Katholische 

Religionslehre eingeschrieben worden sind 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt an 

Gymnasien und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

eingeschriebenen Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 
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Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

für ein Lehramt an Berufskollegs 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsbachelorstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre für 

ein Lehramt an Berufskollegs zur Prüfungsordnung für die Lehramtsbachelorstudiengänge an 

der Technischen Universität Dortmund vom 

15. Februar 2024 (AM 5/2024, Seite 72 ff.) werden wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 6 wird neu gefasst: 

(6) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt an Berufskollegs mit dem Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

eingeschrieben worden sind. Die Regelung des Absatzes 3 bleibt hiervon unberührt. 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt an 

Berufskollegs mit dem Unterrichtsfach Katholische Religionslehre eingeschriebenen 

Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 
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Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

für ein Lehramt an Berufskollegs 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsmasterstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 (GV. 

NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre für 

ein Lehramt an Berufskollegs zur Prüfungsordnung für die Lehramtsmasterstudiengänge an 

der Technischen Universität Dortmund vom 

15. Februar 2024 (AM 5/2024, Seite 82 ff.) werden wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 5 wird neu gefasst: 

(5) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt an Berufskollegs mit dem Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

eingeschrieben worden sind.  

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt an 

Berufskollegs mit dem Unterrichtsfach Katholische Religionslehre eingeschriebenen 

Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 
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Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsbachelorstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre für 

ein Lehramt an für sonderpädagogische Förderung zur Prüfungsordnung für die 

Lehramtsbachelorstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund vom 

15. Februar 2024 (AM 5/2024, Seite 57 ff.) werden wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 6 wird neu gefasst: 

(6) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt für sonderpädagogische Förderung mit dem Unterrichtsfach Katholische 

Religionslehre eingeschrieben worden sind. Die Regelung des Absatzes 3 bleibt hiervon 

unberührt. 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt für 

sonderpädagogische Förderung mit dem Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

eingeschriebenen Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 
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Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsmasterstudiengänge 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre für 

ein Lehramt an für sonderpädagogische Förderung zur Prüfungsordnung für die 

Lehramtsmasterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund vom 

15. Februar 2024 (AM 5/2024, Seite 65 ff.) werden wie folgt geändert: 

§ 10 (Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich) Absatz 5 wird neu gefasst: 

(5) Ab dem Wintersemester 2025/2026 (1. Oktober 2025) gelten diese Fächerspezifischen 

Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung von Amts wegen für alle Studierenden, die in 

den Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein 

Lehramt für sonderpädagogische Förderung mit dem Unterrichtsfach Katholische 

Religionslehre eingeschrieben worden sind. 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt für 

sonderpädagogische Förderung mit dem Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

eingeschriebenen Studierenden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Humanwissenschaften 

und Theologie vom 18. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund 

vom 02. April 2025. 
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Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Prüfungsordnung 

für den Bachelorstudiengang „Medizinphysik“ 

der Fakultät Physik 

der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende 

Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Medizinphysik der Fakultät Physik der 

Technischen Universität Dortmund vom 8. August 2022 (AM 22/2022, Seite 167 ff.) wird wie 

folgt geändert: 

1. § 7 (Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

(4) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerber*innen 

in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger Behinderung, 

chronischer Erkrankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege und Erziehung 

von Kindern im Sinne des § 25 Absatz 5 

Bundesausbildungsförderungsgesetz, Pflege der Ehegattin bzw. des 

Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin bzw. des eingetragenen 

Lebenspartners oder einer oder eines in gerader Linie Verwandten oder 

ersten Grades Verschwägerten, soweit diese bzw. dieser 

pflegebedürftig ist). 

2. Studierende, für die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden 

Modul eine Lehrveranstaltung zu wiederholen. 

3. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los 

entschieden. 

 

2. § 8 (Prüfungen) Absätze 6 und 11 werden wie folgt neu gefasst und Absatz 14 wird neu 

eingefügt: 

(6) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen 

Lehrveranstaltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies 

können insbesondere sein: Referate, Hausarbeiten, testierte 

Praktikumsversuche, praktische Übungen, schriftliche oder mündliche 

Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. Studienleistungen können 

benotet oder mit „bestanden“ beziehungsweise „nicht bestanden“ bewertet 

werden. Bei Studienleistungen, die unbegrenzt wiederholt werden können, 
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findet § 20 Absatz 4 lit. b keine Anwendung. Voraussetzung für die Teilnahme an 

der Modulprüfung ist die erfolgreiche Erbringung aller in diesem Modul 

geforderten Studienleistungen. 

(11)Mündliche Prüfungsleistungen sind von einer Prüferin oder einem Prüfer gemäß 

§ 15 in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen 

Beisitzers gemäß § 15 oder von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern gemäß § 15 

abzunehmen. Wird eine mündliche Prüfung vor einer Prüferin oder einem Prüfer 

abgelegt, hat dieser bzw. diese vor der Festsetzung der Note nach § 20 Absatz 1 

die Beisitzerin oder den Besitzer zu hören. Prüfungsleistungen in Form von 

Klausurarbeiten, Hausarbeiten und schriftlichen Ausarbeitungen sind von 

einem Prüfer oder einer Prüferin abzunehmen. Prüfungsleistungen in 

schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, mit denen ein Studiengang 

abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem 

Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von zwei 

Prüferinnen oder Prüfern im Sinne des § 15 zu bewerten (§ 65 Absatz 2 HG). In 

diesem Fall legt jede Prüferin oder jeder Prüfer eine Einzelnote für die 

Prüfungsleistung gemäß § 20 Absatz 1 fest. Die Note der Prüfungsleistung 

berechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten gemäß 

§ 20 Absatz 7. 

(14)Für elektronische Prüfungen sind die Regelungen zu schriftlichen Prüfungen 

entsprechend anzuwenden. 

3. § 17 (Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß) Absatz 3 wird wie folgt 

neu gefasst:  

(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter 

Hilfsmittel, Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, 

Abschreiben oder Abschreiben lassen bzw. andere Hilfeleistungen zu 

Täuschungsversuchen anderer etc.) beeinflusst, gilt die betreffende Prüfung als 

mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Dies gilt 

ebenfalls für den Versuch der Täuschung. Das Ergebnis des Nichtbestehens der 

Prüfung ist das Nichtbestehen des Moduls. Wird während einer Prüfung ein 

Täuschungsversuch oder eine Täuschung im Sinne von Satz 1 durch die 

Aufsichtsführende oder den Aufsichtsführenden festgestellt, protokolliert 

diese oder dieser den Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. Die 

Entscheidung, ob ein Täuschungsversuch oder eine Täuschungshandlung 

vorliegt und damit die Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht 

bestanden“ bewertet gilt, trifft die jeweilige Prüferin/der jeweilige Prüfer. Es 

gelten die Grundsätze des Anscheinsbeweises. Der strafrechtliche Grundsatz 

„in dubio pro reo“ findet keine Anwendung. Ein*e Kandidat*in, der*die den 

ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüfenden 

Person oder der*dem Aufsichtführenden in der Regel nach Ermahnung von der 

Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die 

betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ 

bewertet. Die jeweiligen Gründe für die Entscheidung sind aktenkundig zu 

machen. In schwerwiegenden Fällen von Täuschung oder Störung kann der 
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Prüfungsausschuss die*den Kandidatin*Kandidaten von der Erbringung 

weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

4. § 14 (Prüfungsausschuss) Absätze 2 und 4 werden wie folgt neu geändert: 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, und zwar vier 

Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der 

Fakultät Physik, einem Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultät Physik und zwei Mitgliedern aus 

der Gruppe der Studierenden der Physikstudiengänge an der Technischen 

Universität Dortmund. Die Mitglieder werden vom Fakultätsrat nach Gruppen 

getrennt für drei Jahre, die Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden für ein 

Jahr gewählt. Der Prüfungsausschuss wählt aus seinen Mitgliedern aus der 

Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die Vorsitzende oder 

den Vorsitzenden sowie die stellvertretende Vorsitzende oder den 

stellvertretenden Vorsitzenden. Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses, 

ausgenommen der oder des Vorsitzenden und deren Stellvertreterin oder 

dessen Stellvertreter werden vom Fakultätsrat Vertreterinnen oder Vertreter 

gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Zusammensetzung des 

Prüfungsausschusses wird von der Dekanin oder dem Dekan bekannt gegeben. 

Wird die Wahl des Prüfungsausschusses oder einzelner Mitglieder nach 

Amtsantritt für ungültig erklärt, so berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit der 

vorher gefassten Beschlüsse und Amtshandlungen, dies gilt bei einer 

fehlerhaften Besetzung vom Prüfungsausschuss entsprechend. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der*dem Vorsitzenden 

oder der*dem stellvertretenden Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern 

aus der Gruppe der Hochschullehrer*innen mindestens zwei weitere 

stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Der Prüfungsausschuss 

entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme der*des Vorsitzenden. Enthaltungen sind statthaft; sie werden für die 

Ermittlung der Stimmenmehrheit nicht mitgezählt. Die Beschlussfassung im 

Umlaufverfahren in Textform ist statthaft. Die studentischen Mitglieder wirken 

an pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen nicht mit. Als solche 

gelten insbesondere die Beurteilung, die Anerkennung von Leistungen, die 

Festlegung von Prüfungsaufgaben und die Bestellung der Prüfenden sowie der 

Beisitzenden. 

5. § 18 (Zulassung zur Bachelorprüfung) Absatz 2 wird wie folgt neugefasst: 

(4) Die Einschreibung bzw. Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) die Kandidatin oder der Kandidat eine nach dieser Prüfungsordnung 

erforderliche Prüfung in dem Bachelorstudiengang Physik an der 

Technischen Universität Dortmund oder in einem anderen Studiengang, 

der zu diesem Studiengang eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist, 

endgültig nicht bestanden hat oder  

b) der Kandidatin oder dem Kandidaten nach abgelegter Prüfung in einem 

der vorgenannten Studiengänge aufgrund einer anschließenden 
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Anfechtung des Prüfungsbescheides eine bestands- und rechtskräftige 

Entscheidung über das endgültige Nichtbestehen noch nicht vorliegt. 

6. § 20 (Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von 

Leistungspunkten, Bildung von Noten) Absatz 11 wird wie folgt geändert: 

(11)Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit-

Transfer-System (ECTS) oder in Form einer ECTS-Einstufungstabelle 

ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten 

Prüfungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender 

Beschluss des Prüfungsausschusses erforderlich. Die Grade nach ECTS werden 

wie folgt ausgewiesen: 

A =  in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden; 

B =  in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

C =  in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden; 

D =  in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

E =  in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

7. § 21 (Bachelorarbeit) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

(4) Die Ausgabe der Bachelorarbeit erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des 

Kandidaten über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses. Der Antrag kann erst gestellt werden, nachdem 135 

Leistungspunkten erworben wurden und nachdem der Moodle- Kurs „Gute 

wissenschaftliche Praxis“ sowie die Module Experimentalphysik I-III, 

Theoretische Physik I-II, Höhere Mathematik I-III, Medizinphysik I und 

Experimentelle Übungen (Grundpraktikum) erfolgreich abgeschlossen wurden. 

Der Nachweis über die Erfüllung dieser Voraussetzungen ist dem Antrag 

beizufügen. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss im Einzelfall. 

Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Die Kandidatin oder der 

Kandidat kann im Antrag Vorschläge bezüglich der Betreuerin oder des 

Betreuers und des Themas machen. Der Antrag muss die schriftliche 

Einwilligung der Betreuerin oder des Betreuers enthalten. Auf die Vorschläge 

der Kandidatin oder des Kandidaten soll nach Möglichkeit Rücksicht 

genommen werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinen Rechtsanspruch. 

Verzichtet die Kandidatin oder der Kandidat auf das Vorschlagsrecht, so 

vermittelt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein Thema und 

eine Betreuerin oder einen Betreuer für die Bachelorarbeit. 

8. § 24 (Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel) Absatz 1 wird wie folgt 

geändert: 

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat 

in der Regel spätestens vier Wochen nach der Bewertung der letzten 

Prüfungsleistung ein Zeugnis. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem 

die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde und die Unterschrift der oder des 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. In das Zeugnis sind die Gesamtnote 

der Bachelorprüfung, einschließlich des ECTS-Grades bzw. der ECTS-
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Einstufungstabelle nach § 19 Absatz 11, das Thema und die Note der 

Bachelorarbeit aufzunehmen. Das Zeugnis wird in deutscher und englischer 

Sprache ausgestellt. 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 01. April 2025 in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Physik vom 

04. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund vom 07. Mai 2025. 

 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des 

sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung  

zur Änderung der Prüfungsordnung 

für den Bachelorstudiengang „Physik“ 

der Fakultät Physik 

der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die folgende 

Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Physik der Fakultät Physik der 

Technischen Universität Dortmund vom 8. August 2022 (AM 22/2022, Seite 142 ff.) wird wie 

folgt geändert: 

1. § 7 (Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

(4) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerber*innen 

in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger Behinderung, 

chronischer Erkrankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege und Erziehung 

von Kindern im Sinne des § 25 Absatz 5 

Bundesausbildungsförderungsgesetz, Pflege der*des 

Ehegattin*Ehegatten, der*des eingetragenen 

Lebenspartnerin*Lebenspartners oder einer*eines in gerader Linie 

Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese*r 

pflegebedürftig ist). 

2. Studierende, für die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden 

Modul eine Lehrveranstaltung zu wiederholen. 

3. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los 

entschieden. 

 

2. § 8 (Prüfungen) Absätze 10 und 13 werden wie folgt neu gefasst und Absätze 19 und 

20 neu eingefügt: 

(10)Prüfungsleistungen in schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, mit denen ein 

Studiengang abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren 

endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind 

zwei von zwei Prüferinnen oder Prüfern im Sinne des § 14 zu bewerten. Darüber 

hinaus sind mündliche Prüfungen stets von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder 

einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin 
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oder eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung mit 

höchstens vier Studierenden abzunehmen. 

(13)In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen 

Lehrveranstaltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies 

können insbesondere sein: Referate, Hausarbeiten, testierte 

Praktikumsversuche, praktische Übungen, schriftliche oder mündliche 

Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. Studienleistungen können 

benotet oder mit „bestanden“ beziehungsweise „nicht bestanden“ bewertet 

werden. Bei Studienleistungen, die unbegrenzt wiederholt werden können, 

findet § 19 Absatz 4 lit. b keine Anwendung. Voraussetzung für die Teilnahme an 

der Modulprüfung ist die erfolgreiche Erbringung aller in diesem Modul 

geforderten Studienleistungen. 

(19)Für elektronische Prüfungen sind die Regelungen zu schriftlichen Prüfungen 

entsprechend anzuwenden. 

(20)Schriftliche Prüfungsleistungen im Sinne des Absatz 10 sind von beiden 

Prüfenden getrennt entsprechend § 20 Absatz 1 zu bewerten. Die Note der 

schriftlichen Prüfungsleistung wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden 

Einzelnoten gebildet. § 19 Absatz 7 gilt entsprechend. Für die Bewertung der 

Masterarbeit gelten die Regelungen des § 21. 

3. § 16 (Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß) Absatz 3 wird wie folgt 

neu gefasst:  

(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter 

Hilfsmittel, Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, 

Abschreiben oder Abschreiben lassen bzw. andere Hilfeleistungen zu 

Täuschungsversuchen anderer etc.) beeinflusst, gilt die betreffende Prüfung 

als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Dies gilt 

ebenfalls für den Versuch der Täuschung. Das Ergebnis des Nichtbestehens der 

Prüfung ist das Nichtbestehen des Moduls. Wird während einer Prüfung ein 

Täuschungsversuch oder eine Täuschung im Sinne von Satz 1 durch die 

Aufsichtsführende oder den Aufsichtsführenden festgestellt, protokolliert 

diese oder dieser den Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. Die 

Entscheidung, ob ein Täuschungsversuch oder eine Täuschungshandlung 

vorliegt und damit die Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht 

bestanden“ bewertet gilt, trifft die jeweilige Prüferin/der jeweilige Prüfer. Es 

gelten die Grundsätze des Anscheinsbeweises. Der strafrechtliche Grundsatz 

„in dubio pro reo“ findet keine Anwendung. Ein*e Kandidat*in, der*die den 

ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüfenden 

Person oder der*dem Aufsichtführenden in der Regel nach Ermahnung von der 

Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die 

betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ 

bewertet. Die jeweiligen Gründe für die Entscheidung sind aktenkundig zu 

machen. In schwerwiegenden Fällen von Täuschung oder Störung kann der 

Prüfungsausschuss die*den Kandidatin*Kandidaten von der Erbringung 

weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
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4. § 13 (Prüfungsausschuss) Absätze 2 und 4 werden wie folgt neu geändert: 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, und zwar vier 

Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der 

Fakultät Physik, einem Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultät Physik und zwei Mitgliedern aus 

der Gruppe der Studierenden der Physikstudiengänge an der Technischen 

Universität Dortmund. Die Mitglieder werden vom Fakultätsrat nach Gruppen 

getrennt für drei Jahre, die Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden für ein 

Jahr gewählt. Der Prüfungsausschuss wählt aus seinen Mitgliedern aus der 

Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die Vorsitzende oder 

den Vorsitzenden sowie die stellvertretende Vorsitzende oder den 

stellvertretenden Vorsitzenden. Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses, 

ausgenommen der oder des Vorsitzenden und deren Stellvertreterin oder 

dessen Stellvertreter werden vom Fakultätsrat Vertreterinnen oder Vertreter 

gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Zusammensetzung des 

Prüfungsausschusses wird von der Dekanin oder dem Dekan bekannt gegeben. 

Wird die Wahl des Prüfungsausschusses oder einzelner Mitglieder nach 

Amtsantritt für ungültig erklärt, so berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit der 

vorher gefassten Beschlüsse und Amtshandlungen, dies gilt bei einer 

fehlerhaften Besetzung vom Prüfungsausschuss entsprechend. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der*dem Vorsitzenden 

oder der*dem stellvertretenden Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern 

aus der Gruppe der Hochschullehrer*innen mindestens zwei weitere 

stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Der Prüfungsausschuss 

entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme der*des Vorsitzenden. Enthaltungen sind statthaft; sie werden für die 

Ermittlung der Stimmenmehrheit nicht mitgezählt. Die Beschlussfassung im 

Umlaufverfahren in Textform ist statthaft. Die studentischen Mitglieder wirken 

an pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen nicht mit. Als solche 

gelten insbesondere die Beurteilung, die Anerkennung von Leistungen, die 

Festlegung von Prüfungsaufgaben und die Bestellung der Prüfenden sowie der 

Beisitzenden. 

5. § 17 (Zulassung zur Bachelorprüfung) Absatz 2 wird wie folgt neugefasst: 

(4) Die Einschreibung bzw. Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) die Kandidatin oder der Kandidat eine nach dieser Prüfungsordnung 

erforderliche Prüfung in dem Bachelorstudiengang Physik an der 

Technischen Universität Dortmund oder in einem anderen Studiengang, 

der zu diesem Studiengang eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist, 

endgültig nicht bestanden hat oder  

b) der Kandidatin oder dem Kandidaten nach abgelegter Prüfung in einem 

der vorgenannten Studiengänge aufgrund einer anschließenden 

Anfechtung des Prüfungsbescheides eine bestands- und rechtskräftige 

Entscheidung über das endgültige Nichtbestehen noch nicht vorliegt. 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.19/2025          Seite 41 

 

6. § 19 (Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von 

Leistungspunkten, Bildung von Noten) Absatz 11 wird wie folgt geändert: 

(11)Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit-

Transfer-System (ECTS) oder in Form einer ECTS-Einstufungstabelle 

ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten 

Prüfungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender 

Beschluss des Prüfungsausschusses erforderlich. Die Grade nach ECTS werden 

wie folgt ausgewiesen: 

A =  in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden; 

B =  in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

C =  in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden; 

D =  in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

E =  in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

7. § 20 (Bachelorarbeit) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

(3) Die Ausgabe der Bachelorarbeit erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des 

Kandidaten über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses. Der Antrag kann erst gestellt werden, nachdem 135 

Leistungspunkten erworben wurden und nachdem der Moodle- Kurs „Gute 

wissenschaftliche Praxis“ sowie die Module Physik I-IV, Höhere Mathematik I-

III und Experimentelle Übungen I erfolgreich abgeschlossen wurden. Der 

Nachweis über die Erfüllung dieser Voraussetzungen ist dem Antrag 

beizufügen. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss im Einzelfall. 

Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Die Kandidatin oder der 

Kandidat kann im Antrag Vorschläge bezüglich der Betreuerin oder des 

Betreuers und des Themas machen. Der Antrag muss die schriftliche 

Einwilligung der Betreuerin oder des Betreuers enthalten. Auf die Vorschläge 

der Kandidatin oder des Kandidaten soll nach Möglichkeit Rücksicht 

genommen werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinen Rechtsanspruch. 

Verzichtet die Kandidatin oder der Kandidat auf das Vorschlagsrecht, so 

vermittelt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein Thema und 

eine Betreuerin oder einen Betreuer für die Bachelorarbeit. 

8. § 23 (Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel) Absatz 1 wird wie folgt 

geändert: 

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat 

in der Regel spätestens vier Wochen nach der Bewertung der letzten 

Prüfungsleistung ein Zeugnis. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem 

die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde und die Unterschrift der oder des 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. In das Zeugnis sind die Gesamtnote 

der Bachelorprüfung, einschließlich des ECTS-Grades bzw. der ECTS-

Einstufungstabelle nach § 19 Absatz 11, das Thema und die Note der 
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Bachelorarbeit aufzunehmen. Das Zeugnis wird in deutscher und englischer 

Sprache ausgestellt. 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 01. April 2025 in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Physik vom 

04. Juni 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund vom 07. Mai 2025. 

 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des 

sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 8. Juli 2025 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 


	00. Deckblatt_19_2025
	01. ÄO FSB BA GS ev Reli
	02. ÄO FSB MA GS ev Reli
	03. ÄO FSB BA HRSGe ev Reli
	04. ÄO FSB MA HRSGe ev Reli
	05. ÄO FSB BA SP ev Reli
	06. ÄO FSB MA SP ev Reli
	07. ÄO FSB BA GS katho Reli
	08. ÄO FSB MA GS katho Reli
	09. ÄO FSB BA HRSGe katho Reli
	10. ÄO FSB MA HRSGe katho Reli
	11. ÄO FSB BA GyGe katho Reli
	12. ÄO FSB MA GyGe katho Reli
	13. ÄO FSB BA BK katho Reli
	14. ÄO FSB MA BK katho Reli
	15. ÄO FSB BA SP katho Reli
	16. ÄO FSB MA SP katho Reli
	17. Änderungsordnung BPO Medizinphysik
	18. Änderungsordnung BPO Physik

